Stadt Leipzig

Antrag Nr. VI-A-01841

Status: offentlich

Beratungsfolge:

Gremium Termin Zustandigkeit

Eingereicht von
Fraktion Blindnis 90/Die Grinen

Betreff

Griindachstrategie fir Leipzig als Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
entwickeln!

Rechtliche Konsequenzen

Der gemaR Ursprungsantrag gefasste Beschluss wire

Rechtswidrig und/oder Nachteilig fiir die Stadt Leipzig.
Zustimmung Ablehnung
Zustimmung mit Erganzung Ablehnung, da bereits Verwaltungshandeln
Alternativvorschlag Sachstandsbericht

Beschluss:

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine eigene ,Griindachstrategie” fir die Stadt Leipzig zu
entwickeln, um damit den Bau von mehr begriinten Dachern auf Neubauten und fliir geeignete
Flachdachsanierungen im Bestandsbau anzustoRen. Der ,Grundachstrategie® soll dabei ein Leitbild
vorangestellt werden. Sie soll auf den Komponenten ,Férdern®, ,Dialog“ und ,Fordern® beruhen.

Ziel der ,Grindachstrategie® ist es : begrinte Dacher sollen in Leipzig zunehmen und damit
insbesondere

+ der Regenwasserriickhaltung und verstarkten Verdunstung von Niederschlagswasser
dienen,

+ die Uberlastung der Entwasserungssysteme mindern und so die Gefahr von Uberflutungen
verringern,

» sich positiv auf das Stadtklima auswirken und dazu beitragen, innerstadtische CO2-
Emissionen zu reduzieren,

« Staub zu mindern,
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* innerstadtische Warmeabstrahlung zu verringern (kiihlender Effekt),
» bisher ungenutzte sowie neue Freirdume erschliellen sowie

« die Natur und Biodiversitat in der Stadt erhohen.

Die Stadt Leipzig soll mit ihren 6ffentlichen Gebauden eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der

~Grindachstrategie” ibernehmen.

2. Die geeignete Einbeziehung der Offentlichkeit und der Vertreter/innen aller zu beteiligenden

Interessengruppen ist zu prifen.

3. Das Strategiekonzept im Entwurf ist dem Stadtrat bis spatestens lll. Quartal 2016 zur

Entscheidung vorzulegen.

Priifung der Ubereinstimmung mit den strategischen Zielen:

Finanzielle Auswirkungen nein H wenn ja,
Kostengiinstigere Alternativen geprift nein 13, Er?ebnls siehe Anlage zur
Begriindung
Folgen bei Ablehnung nein ja, Er_l_auterung siehe Anlage zur
Begriindung
. . " . - I . ja, Erlauterung siehe Anlage zur
Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein .
Begriindung
Im Haushalt wirksam von bis Hohe in EUR wo veranschlagt
Ergebnishaushalt Ertrage
Aufwendungen
Finanzhaushalt Einzahlungen
Auszahlungen
Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,
. - . Hohe in EUR
Folgekosten Einsparungen wirksam von bis (ahrlich) wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Ertrage

Ergeb. HH Aufwand

Nach Durchfiihrung
der MaBnahme zu Ergeb. HH Ertrage
erwarten

Ergeb. HH Aufwand (ohne
Abschreibungen)
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Ergeb. HH Aufwand aus
jahrl. Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,
Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau:
Beteiligung Personalrat nein ja,

Sachverhalt:

Wahrend die Begriinung von Fassaden- und Dachflachen im Klimaschutzprogramm der Stadt
Leipzig von 2005 noch als MaRnahme im Bereich ,Klimaschutz bei Stadtentwicklung und
Bauleitplanung® enthalten war, fehlen Aussagen und MaRnahmen zum Thema ,Dachbegrinung® im
Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig fur den Zeitraum 2014 bis 2020 in Ganze.

Die kleinklimatische Wirkung von Dachbegrinungen wird nun durch das erst im Juni 2015 unter
Federfuihrung des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
erarbeitete "Griinbuch Stadtgrin" insbesondere verdeutlicht.

Der auch erst kurzlich veroffentlichte Ergebnisbericht zur 2014 durchgefihrten kommunalen
Blrgerumfrage zum Klimawandel bestatigt des Weiteren die Notwendigkeit einer
»Grindachstrategie” als Anpassungsmaflnahme an den Klimawandel. Teilnehmer der Umfrage
pladieren haufiger fur stadtdkologische Mallnahmen wie Dach- und Fassadenbegrinung, um
unmittelbar die Hitzebelastung in ihrem Wohnumfeld zu reduzieren.

Die Stadtratsfraktion Biindnis 90/Die Griinen ist deshalb der Auffassung, dass eine eigene
~Grindachstrategie” fur die Stadt Leipzig zu entwickeln ist, um den Bau von mehr begriinten
Dachern auf Neubauten und fir geeignete Flachdachsanierungen im Bestandsbau voranzutreiben.
Eine ,Grindachstrategie kdnnte das kommunale Energie- und Klimaschutzprogramm unterstiitzen
und weiter qualifizieren. Ein neuer Standard in der Stadtplanung kdnnte ebenso geschaffen werden.

Zu1.:

Vorbilder fur eine solche Strategie kbnnen Grol3stadte wie etwa Hamburg, Minchen, Hannover,
Dusseldorf oder Bremen sein.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Eine ausgedehnte Dachbegrinung im Neubau und im Bestand
entlastet die Uberlaufende Stadtkanalisation bei stdrkerem Regen, kihlt das Stadtklima, filtert Staub
und Schadstoffe aus der Luft und starkt die Leipziger Artenvielfalt (Ersatzhabitat). Zudem werten
grune Dacher das Stadtbild einer zunehmend sich verdichtenden Metropole auf. Sie wirken
zahlreichen versiegelten, insbesondere innerstadtischen, Flachen entgegen und schaffen neue
Freiraume, die bei entsprechender Eignung auch fiir gemeinschaftliches Gartnern (,Roof
Gardening“) genutzt werden kénnen.

Die Grinddachstrategie in Kombination mit der solaren Dachoptimierung als MalRnahme im Energie-
und Klimaschutzprogramm 2014-2020 schlie3en sich derweil nicht aus, sondern sind ohne Weiteres
mdglich und hatten einen doppelten Klimaschutzeffekt (Quelle: Beratungsleitfaden Dachbegriinung
und Photovoltaik der Stadt Hannover).

In Bezug auf ein noch zu erarbeitendes Leitbild fur unsere Stadt spricht sich die Stadtratsfraktion
Bindnis 90/Die Griinen aus, dem Vorbild Hamburgs zu folgen: ,Die Vision fur Hamburg ist,
Neubauten und geeignete Flachdachsanierungen Gber 100 m? mit griinen Dachern (Intensiv oder
Extensiv) zu versehen. Mindestens 70 % der Neubauten mit Flachdach oder flachgeneigten Dachern
und geeigneten Flachdachsanierungen werden begrunt, davon sind 20 % fur Bewohner oder
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Beschaftige als Freirdume nutzbar. Griine Dacher werden so gebaut, dass sie eine durchschnittliche
Regenwasserrickhaltung von 60 % erzielen.” (Quelle: www.hamburg.de)

Hinsichtlich der Komponenten ,Fordern®, ,Dialog“ und ,Fordern® werden nachfolgende Beispiele
angeflhrt:

Fordern:

» grune Dacher auf 6ffentlichen Gebauden (Die Stadt Gibernimmt Vorbildfunktion.)

+ indirekte Forderung von Grundachern durch Gebuhrenreduktion in Bezug auf die
Abwassergebihr (Von einem griinen Dach werden bis zu 2/3 des Niederschlags
aufgenommen, sodass der Riickhalt von Niederschlagswasser als entlastend gilt.)

* Nutzen von Férderprogrammen soweit vorhanden und méglich ( z.B. Nationale
Klimaschutzinitiative, Stadtebauférderung, Kf\W-Forderprogramm ,Effizient sanieren®)

» Beratung durch Projektpartner

» Akquise von Projektforderern

» Architektenwettbewerbe

+  Prifung einer sog. Okokonto-Verordnung: , Durch die Einfiihrung des Okokontos haben die
Kommunen die Mdéglichkeit, die Umsetzung notwendiger Kompensationsmafinahmen im
Rahmen der baurechtlichen Eingriffsregelung zeitlich flexibler zu handhaben und ggf. auf
andere Gebiete auszuweichen, soweit dies mit einer geordneten stadtebaulichen
Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vereinbar ist. Werden freiwillig Dachbegrinungen umgesetzt, kénnen
diese auf einem Okokonto gutgeschrieben werden. Nimmt die dkologische Wertigkeit der
Dachbegriinung mit den Jahren zu, kénnte sich das Guthaben je nach Berechnungsmodell
sogar noch zusatzlich verzinsen. Bei spateren Baumalinahmen kann dieses Guthaben mit
verrechnet werden.” (Quelle: www.dachgaertnerverband.de)

Dialog:

« Offentlichkeitsarbeit/Bewusstseinsbildung durch Birgerinformation, Fachseminare und
Bulrgerbeteiligung

+ stadtische Internetplattform

¢ Grindachwettbewerb

» Okologische Leitlinien fir Dachbegriinungen

» Broschire ,Dachlandschaften - Gemeinschaftlich nutzbare Dachflachen®

* Vernetzung und Kooperation verstarken

Fordern:

« Identifizierung von geeigneten Gebieten und Objekten fir die Schaffung von Griindachern

* Nutzen der zur Verfligung stehenden rechtlichen Instrumente (z.B. vorbereitende
Bauleitplanung: Flachenutzungsplan / verbindliche Bauleitplanung: Bebauungsplane /
stadtebauliche Vertrage)

* Grundach-Satzung: ,In Minchen wird Uber die Freiflachengestaltungssatzung eine
angemessene Durchgriinung und Gestaltung der Baugrundstlicke sichergestellt. Sie gilt im
gesamten Stadtgebiet flr die unbebauten und bebauten Grundstlicke und fir die dulRere
Gestaltung baulicher Anlagen. Geeignete Flachdacher sowie flachgeneigte Dacher bis 20°
sollen ab einer GréfRe von 100 m? begrunt werden.“ (Quelle: www.dachgaertnerverband.de)

Zu2.:

Idealerweise ist ein Beteiligungsverfahren in geeigneter Art und Weise durchzufihren. Ein
wissenschaftliche Begleitung wird als sinnvoll erachtet.

Es ist zu prifen, ob das Vorhaben als Ganzes oder zumindest das Beteiligungsverfahren
insbesondere in Bezug auf das am 1. August 2015 bekanntgemachte Férderprogramm des BMUB
,Forderung von Malinahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels® férderfahig ist.
Unter dem Férderschwerpunkt 3 ,Kommunale Leuchtturmvorhaben sowie Aufbau von lokalen und
regionalen Kooperationen“werden Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel im stadtischen
Raum geférdert.
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Bei Feststellung der Férderfahigkeit ist ein entsprechender Antrag bis spatestens 31. Oktober 2015
zu stellen.

Zu 3.:

Vor dem Hintergrund des nachsten Doppelhaushaltes 2017/2018 und der Haushaltsvorberatungen
ist der Konzeptentwurf dem Stadtrat bis spatestens Ill. Quartal 2016 zur Entscheidung vorzulegen.

Anlagen:

Seite 5/3



	Antrag Nr. VI-A-01841 
	Betreff 
	Gründachstrategie für Leipzig als Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln! 

